
Unfallversicherung für Praktikanten
und Ferienjobber – 
was Arbeitgeber wissen müssen



Berufserfahrung zu sammeln ist für
junge Menschen heute wichti-
ger denn je. Kein Wunder also, dass
Ferienjob und Praktikum bei
Schülern und Studenten sehr beliebt
sind. Auch die Unternehmen
profitieren, können sie so doch neue
Mitarbeiter kennen lernen. 



Ein Problem gibt es aber: Gerade Berufs-
anfänger sind besonders häufig Opfer 
von Arbeitsunfällen. Abgesichert sind sie für
solche Fälle durch die gesetzliche Unfall-
versicherung. Doch unter welchen Vorausset-
zungen? Und was müssen Sie als Arbeit-
geber wissen? Die wichtigsten Fragen beant-
wortet diese Broschüre.

Versicherungsschutz
Ferienjobber und Praktikanten sind – wie
auch Ihre anderen Angestellten – gegen 
die Folgen von Arbeits- und Wegeunfällen
sowie Berufskrankheiten versichert. Der
Versicherungsschutz besteht vom ersten Ar-
beitstag an und ist unabhängig davon, 
wie lange das Arbeitsverhältnis dauert oder
wie hoch das Entgelt ist. 

Unfallversicherungsbeitrag
Der Beitrag für Ferienjobs und bezahlte Prak-
tika richtet sich wie bei regulären Be-
schäftigungsverhältnissen nach der Höhe des
gezahlten Entgelts. Ob für unentgeltlich
beschäftigte Praktikanten ein Beitrag zu zah-
len ist, weiß Ihr Unfallversicherungsträger. 

Meldung
Ferienjobs und entgeltliche Praktika melden
Sie automatisch über die Lohnsumme, die 
Sie dem Unfallversicherungsträger am Ende
des Jahres für Ihr Unternehmen mitteilen.

 



Ferienjobber, die als Erntehelfer in der Land-
wirtschaft tätig sind, müssen nicht ge-
sondert gemeldet werden, da in der land-
wirtschaftlichen Unfallversicherung die
Unternehmensfläche maßgebend ist. Ob Sie
unbezahlte Praktikanten melden müssen,
erfahren Sie bei Ihrem Unfallversicherungs-
träger.

Schulpraktikum
Üblicherweise absolvieren Schüler der 9.
oder 10. Klasse während des Schul-
jahres ein so genanntes Schulpraktikum.
Dieses ist Teil der schulischen Ausbildung 
und daher über die Schüler-Unfallver-
sicherung (www.unfallkassen.de) versichert.

Praktika von Studenten
Studenten, die in Ihrem Unternehmen ein
Praktikum machen, sind grundsätzlich 
über den für Sie zuständigen Unfallversiche-
rungsträger versichert – unabhängig 
davon, ob es sich um ein freiwilliges Prakti-
kum handelt oder eines, das die Studien-
ordnung vorschreibt.

Diplom- und Doktorarbeit
Studenten, die in Ihrem Unternehmen eine
Doktor- oder Diplomarbeit schreiben, 
sind meist nur im Eigeninteresse tätig und
daher nicht unfallversichert; es sei denn, 
die Doktor- oder Diplomarbeit wird im Rah-
men eines normalen Arbeitsverhältnisses 



oder einer entsprechenden Tätigkeit geschrie-
ben. Ob im konkreten Fall die Voraus-
setzungen für den Unfallversicherungsschutz
gegeben sind, weiß Ihr Unfallversicherungs-
träger. 

Auslandspraktika und -jobs
Nicht über die deutsche gesetzliche Unfall-
versicherung abgesichert sind in der 
Regel Ferienjobber oder Praktikanten im
Ausland. Der Grund: Die Unfallversi-
cherung greift nur bei so genannten Entsen-
dungen, also in Fällen, in denen das
Arbeitsverhältnis in Deutschland besteht und
der Arbeitnehmer nur vorübergehend für
seinen Arbeitgeber im Ausland tätig ist. Daher
sollten Sie sich schon früh informieren, 
ob es sich lohnt, gegebenenfalls eine geson-
derte Versicherung abzuschließen.



Ab 15 ist okay – Kinder unter 15 Jahren zu
beschäftigen ist in Deutschland verboten.
Darüber hinaus dürfen Minderjährige, die
noch der allgemeinen Schulpflicht unter-
liegen, nur bis zu vier Wochen im Kalender-
jahr arbeiten – und auch nur während der
Schulferien.  

Kein Risiko – Gesundheitsgefahren wie
großer Hitze, Kälte, Lärm und Erschüt-
terungen dürfen Jugendliche bei der Arbeit
nicht ausgesetzt sein. Auch mit Gefahr-
stoffen wie starken Säuren, Krankheitserregern
und gefährlichen Maschinen wie Sägen,
Pressen und Walzen dürfen Jugendliche nicht
arbeiten.

5 mal 8 – wöchentlich 40 Stunden, mehr
darf ein Jugendlicher nicht arbeiten. Täg-
lich sollten 8 Arbeitsstunden und 10 Schicht-
stunden nicht überschritten werden. Für

Jugendliche Mitarbeiter im
Unternehmen – was Sie beachten
müssen



Pausen gilt: 30 Minuten bei 4,5 bis 6
Stunden täglicher Arbeitszeit, 60 Minuten 
bei über 6 Stunden täglicher Arbeitszeit. 

Die Nacht ist tabu – zwischen 20 Uhr und 
6 Uhr dürfen Jugendliche nicht arbeiten. 
Und auch an den Wochenenden ist ihnen
die Arbeit – mit Ausnahmen – untersagt. 

Über Gefahren informieren – der Arbeit-
geber muss seine jugendlichen Mit-
arbeiter über mögliche Gesundheitsgefahren
und Sicherheitsvorkehrungen informieren.

Weitere Informationen:
Natürlich gibt es auch Ausnahmen zu eini-
gen der angeführten Regeln. Einen de-
taillierten Überblick über die Vorgaben des
Jugendarbeitsschutzgesetzes gewährt 
die Broschüre „Klare Sache – Jugendarbeits-
schutz und Kinderarbeitsschutzverord-
nung“. Sie finden sie auf der Website des
Bundesarbeitsministeriums unter www.
bmas.bund.de.

Mehr Informationen zur gesetzlichen Unfall-
versicherung finden Sie unter www.
berufsgenossenschaften.de. Ihren Ferien-
jobbern, Praktikanten und Auszubil-
denden empfehlen wir unser Jugendportal
www.nextline.de. 

 



Kontakt
Haben Sie weitere Fragen? Wir
beantworten sie Ihnen gern:

Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften (HVBG)
Alte Heerstr. 111
53754 Sankt Augustin
info@hvbg.de
www.hvbg.de

BG-Infoline: 
01805 188088 (12 Cent/Minute)

Bundesverband der Unfallkassen – BUK 
Fockensteinstraße 1
81539 München
Tel. 089 62272-0
buk@unfallkassen.de
www.unfallkassen.de 

Bundesverband der landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften – BLB 
Weißensteinstraße 70–72
34131 Kassel
Tel. 0561 9359-415
presse1@bv.lsv.de 
www.lsv.de


